
anerkannte Symbole der Deutschen Demokrati
schen Republik, Symbole der gesellschaftlichen Or
ganisationen oder Symbole anderer Staaten böswil
lig zerstört, beschädigt, wegnimmt oder in anderer 
Weise verächtlich macht, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu zwei Jahren oder mit Verurteilung auf Bewäh
rung, Haftstrafe, Geldstrafe oder mit öffentlichem 
Tadel bestraft.

§ 223
Beschädigung
öffentlicher Bekanntmachungen
Wer eine öffentliche Bekanntmachung eines staatli
chen oder gesellschaftlichen Organs oder einer ge
sellschaftlichen Organisation böswillig entfernt, be
schädigt oder verunstaltet und dadurch die Durch
führung staatlicher oder gesellschaftlicher Tätigkeit 
oder die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ord
nung beeinträchtigt, wird von einem gesellschaftli
chen Organ der Rechtspflege zur Verantwortung ge
zogen oder mit Geldstrafe oder mit öffentlichem Ta
del bestraft.

Anmerkung:
Beschädigungen öffentlicher Bekanntmachungen 
ohne die genannten Folgen können als Ordnungs
widrigkeit verfolgt werden.

Hinweis: Vgl. § 2 OWVO (Reg.-Nr. 3.4.).

§'224
Anmaßung staatlicher Befugnisse
(1) Wer sich eine staatliche Befugnis anmaßt und 
dadurch die ordnungsgemäße Tätigkeit staatlicher 
Organe oder die Rechte der Bürger beeinträchtigt, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit 
Verurteilung auf Bewährung oder mit Geldstrafe be
straft.
(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt eine Uni
form eines Staatsorgans oder einer staatlichen Ein
richtung trägt und dadurch die ordnungsgemäße Tä
tigkeit staatlicher Organe oder Einrichtungen oder 
die Rechte der Bürger beeinträchtigt.

3. Abschnitt
Straftaten gegen die Rechtspflege §

§ 225
Unterlassung der Anzeige
(1) Wer von dem Vorhaben, der Vorbereitung oder 
der Ausführung
1. eines Verbrechens gegen den Frieden und die 

Menschlichkeit (§§ 85 bis 89, 91 bis 93);
2. eines Verbrechens gegen die Deutsche Demo

kratische Republik (§§ 96 bis 105, 106 Absatz 2, 
107,108,109 Absatz 2,110);

Straftaten gegen die staatliche Ordnung 1.1.
3. eines Verbrechens gegen das Leben (§§ 112,

.113);
‘4. eines Verbrechens des schweren Raubes (§ 128 

Absatz 1 Ziffern 1 und 2);
5. eines Verbrechens oder Vergehens gegen die all

gemeine Sicherheit oder gegen die staatliche 
Ordnung (§§ 185,186,190,198, 213 Absatz 3);

6. eines Vergehens oder Verbrechens des Miß
brauchs von Waffen oder Sprengmitteln (§§ 206, 
207);

7. eines Verbrechens der Gefangenenbefreiung 
(§235 Absatz 2);

8. eines Verbrechens oder Vergehens der Fahnen
flucht (§ 254)

vor dessen Beendigung glaubwürdig Kenntnis er
langt und dies nicht unverzüglich zur Anzeige bringt, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit 
Verurteilung auf Bewährung, Geldstrafe oder mit 
öffentlichem Tadel bestraft.
(2) Ebenso wird bestraft, wer glaubwürdig Kenntnis 
von einem Waffenversteck erlangt und dies nicht un
verzüglich zur Anzeige bringt.
(3) In besonders schweren Fällen ist auf Freiheits
strafe von zwei bis zehn Jahren zu erkennen.
(4) Die Anzeige ist bei einer Dienststelle der Sicher
heitsorgane oder der Staatsanwaltschaft der Deut
schen Demokratischen Republik zu erstatten. Die 
Anzeige kann erforderlichenfalls auch bei einem an
deren staatlichen Organ erstattet werden.

§ 226
Absehen von Maßnahmen
der strafrechtlichen Verantwortlichkeit
bei Unterlassung der Anzeige
(1) Wegen Unterlassung der Anzeige kann von 
Maßnahmen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit 
abgesehen werden, wenn der Täter
1. die Begehung der Straftat auf andere Weise ver

hindert hat oder wenn unabhängig von seinem 
Verhalten die Straftat weder vorbereitet noch 
versucht wird;

2. sich ernsthaft bemüht hat, die Begehung der 
Straftat zu verhindern oder wenn er bei einem 
Verbrechen gegen das Leben den Bedrohten 
rechtzeitig gewarnt hat;

3. die Anzeige gegen einen nahen Angehörigen 
erstatten müßte.

(2) Nahe Angehörige im Sinne dieses Gesetzes sind 
der Ehegatte, Geschwister und solche Personen, die 
mit dem Täter in gerader Linie verwandt oder durch 
Annahme an Kindes Statt oder im Sinne von § 47 des 
Familiengesetzbuches miteinander verbunden sind.

§ 227
Erfolglose Aufforderung 
zur Begehung einer Straftat
(1) Wer einen anderen zur Begehung einer der in 
§ 225 genannten Straftaten oder zur Teilnahme an ei-
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